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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen luftsicherheitsrechtlicher 
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Aktenzeichen: B3-50011/5#14 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Kloth, 
 
der Gesetzentwurf zur Verbesserung der Rahmenbedingungen luftsicherheitsrechtlicher Zuver-
lässigkeitsüberprüfungen (ZÜP) ist uns zufällig zur Kenntnis gelangt. Wir möchten die Gelegen-
heit nutzen – und der Titel des Gesetzentwurfs ermuntert uns dazu – eine Forderung unserer 
Branche vorzutragen, wodurch die Rahmenbedingungen luftsicherheitsrechtlicher ZÜP für Reg-
lementierte Beauftragte (RegB) nachhaltig verbessert werden könnten.  
 
Zu Artikel 5 
 
Nach § 3 Abs. 1 LuftSiZÜV soll die Durchführung der ZÜP einen Monat vor der geplanten Tätig-
keit beantragt werden. 
 
Forderung: Die Zeitvorgabe „einen Monat“ in § 3 Abs. 1 LuftSiZÜV sollte ersatzlos gestrichen 
werden.  
 
Begründung: Die Zeitvorgabe „einen Monat“ ist zeitlich starr und angesichts des notwendigen 
zeitlichen Vorlaufs vor der Aufnahme einer ZÜP-relevanten Tätigkeit zu knapp bemessen. 
Dadurch wird den Unternehmen eine rechtzeitige Personaleinsatzplanung erschwert. Allein die 
Überprüfung der Zuverlässigkeit dauert trotz der Soll-Regelung in § 4 Absatz 1 LuftSiZÜV in vie-
len Fällen länger als einen Monat. Zudem dürfen die zu überprüfenden Personen erst nach er-
folgter ZÜP die erforderliche Sicherheitsschulung beginnen und nach deren Abschluss erst ihre 
angestrebte Tätigkeit aufnehmen. Dies erfordert einen zusätzlichen zeitlichen Vorlauf, der ins-
gesamt weitaus mehr als einen Monat in Anspruch nimmt.  
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Ein Antrag auf ZÜP nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes für eingesetztes Fremdpersonal kann 
nur durch den RegB oder bekannten Versender erfolgen, eine Beantragung durch Zeitarbeits- 
und Drittfirmen als rechtlicher Arbeitgeber ist bisher nicht möglich. 
 
Forderung: Zeitarbeitsunternehmen und andere Drittfirmen, deren Personal regelmäßig für 
RegB und bekannte Versender arbeitet, sollten in eigener Verantwortung Anträge auf Durch-
führung der ZÜP für ihre Mitarbeiter stellen können. Insoweit sollte die Antragsberechtigung 
für die ZÜP erweitert werden, so dass Arbeitgeber im Sinne des § 7 LuftSiG u. a. auch ein zuge-
lassener Arbeitgeber nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 
sein kann. 
 
Begründung: Die bisherige Regelung sieht vor, dass Unternehmen die Anträge auf Zuverlässig-
keitsüberprüfung auch für Mitarbeiter von Zeitarbeits- und Drittfirmen stellen müssen, da diese 
selbst nicht antragsberechtigt sind. Das gilt auch, wenn diese regelmäßig im Luftsicherheitsbe-
reich von unterschiedlichen RegB oder bekannten Versendern eingesetzt werden. Diese Vor-
gabe stellt für die Unternehmen eine unnötige Belastung dar, weil es den flexiblen kurzfristigen 
Einsatz von Leihpersonal erschwert. Auch die arbeitsrechtlichen Implikationen des Tätigwer-
dens als „Arbeitgeber“ für Fremdpersonal führen immer wieder zu Problemen. 
 
 
Nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nummer 2.b) LuftSiZÜV ist in dem Antrag auf ZÜP zusätzlich die vorgese-
hene berufliche Tätigkeit anzugeben. 
 
Forderung: In § 3 Abs. 3 Satz 2 Nummer 2.b) - analog in Nummer 1.b) - LuftSiZÜV sollte das 
Wort „vorgesehene“ durch das Wort „angestrebte“ ersetzt werden. 
 
Begründung: Die bisherige Formulierung stellt für die Unternehmen eine zu starke Einengung 
auf eine konkrete Tätigkeit dar. Durch Fluktuation oder anderweitig geänderte Personaleinsatz-
planung kann sich das konkrete Tätigkeitsfeld der zu überprüfenden Person während der An-
trags- und Bearbeitungsdauer noch ändern. Den Unternehmen sollte es ermöglicht werden, 
hierauf flexibel reagieren zu können. Dies könnte durch die geforderte Änderung ermöglicht 
werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
DSLV Bundesverband Spedition und Logistik e. V. 
 
 
Reinhard Lankes 
Leiter Luftfrachtspedition 
 


